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140. Öffentliche Bekanntmachung der Neufassung der Satzung des Unter-
haltungsverbandes „Steinfurter Aa“, Kreis Steinfurt 
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Steinfurt, 03.04.2024      Der Landrat 
         als untere staatliche 
         Verwaltungsbehörde 
         Umweltamt 
         Im Auftrag 
         gez. Dr. Winters 
            
         Kreis Steinfurt 21/2024/140 
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141. Öffentliche Bekanntmachung der Neufassung der Satzung des Unter-
haltungsverbandes „Emsdettener Mühlenbach und Nordwalder Aa“ in 
Emsdetten, Kreis Steinfurt 
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Steinfurt, 04.04.2024      Der Landrat 
         als untere staatliche 
         Verwaltungsbehörde 
         Umweltamt 
         Im Auftrag 
         gez. Dr. Winters 
            
         Kreis Steinfurt 21/2024/141 
 

 
 
 
 
 

142. Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Recke; 
Neufassung der Satzung über die Erhebung und zur Höhe von Eltern-
beiträgen für die Teilnahme von Kindern an Betreuungsmaßnahmen an 
Grundschulen in der Gemeinde Recke 

 
 
Die Gemeinde Recke veröffentlicht unter www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachun-
gen.htm die Neufassung der Satzung über die Erhebung und zur Höhe von Elternbeiträgen für 
die Teilnahme von Kindern an Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen in der Gemeinde Re-
cke. 
 
 
Recke, 08.04.2024       Gemeinde Recke 

Der Bürgermeister 
gez. Vos 

            
         Kreis Steinfurt 21/2024/142 
 
 

http://www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachungen.htm
http://www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachungen.htm
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143. Öffentliche Zustellung eines Bescheides; Az.: 36/2-362128 

 
 
Gegen Dmitriev, Evgenii Evgenevich, zuletzt wohnhaft in Poeticheskiy Bulvar 1121, 00000 RU-
194291 Sant Petersburg ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 14.12.2023 
(Az.: 36/2-362128) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A020, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 10.04.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
            
         Kreis Steinfurt 21/2024/143 
 
 
 
 

144. Öffentliche der Bekanntmachung der Gemeinde Recke; 
50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Recke sowie 
Bebauungsplan Nr. 70 „Gewerbegebiet westlich Mettinger Straße – 
nördlich Am Gewerbepark“ 
hier: Feststellungsbeschluss und Genehmigung der o. g. Flächennut-
zungsplanänderung gem. § 5 und § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie des o. g. Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der 
zzt. geltenden Fassung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Recke hat am 11.01.2024 zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einschließlich Begründung und Umweltbericht den Feststellungsbeschluss gefasst. Die Bezirks-
regierung Münster hat die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Recke am 
01.03.2024 (AZ: 35.02.01.700-018/2024.0002) genehmigt. Außerdem hat der Rat am 
11.01.2024 den Bebauungsplan Nr. 70 „Gewerbegebiet westlich Mettinger Straße – nördlich am 
Gewerbepark“ als Satzung beschlossen. Die o. g. Bauleitpläne wurden im Parallelverfahren auf-
gestellt. 
 
Die Geltungsbereiche der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Recke und 
des Bebauungsplanes Nr. 70 „Gewerbegebiet westlich Mettinger Straße – nördlich Am Gewer-
bepark“ sind in den nachfolgenden Plankarten durch eine gebrochene schwarze Linie umrandet: 
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50. Änderung des Flächennutzungsplanes 
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Bebauungsplan Nr. 70 „GE westlich Mettinger Straße – nördlich Am Gewerbepark“ 
 
 
Die Planunterlagen zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes 
Nr. 70 „Gewerbegebiet westlich Mettinger Straße – nördlich Am Gewerbepark“ liegen im Rat-
haus der Gemeinde Recke, Fachbereich 4 (Gemeindeentwicklung, Bauordnung & Umwelt), 
Hauptstraße 28, 49509 Recke, 1. OG, Zi. 114, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Ein-
sicht aus. Über den Inhalt der Planung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise gemäß § 215 BauGB 
Auf die Vorschriften des § 44 (3) Sätze 1 und 2 sowie (4) BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für die Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch den Erlass der Satzung(en) und die vorgenannten Bauleitpläne/ - änderungen und über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für entstehende Vermö-
gensschäden und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden 

 eine nach § 214 (1) Satz 1, Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

 nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges bei der 
Aufstellung / Änderung der vorgenannten Bauleitpläne, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Recke geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften, der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die Durchführung des Genehmigungsverfahrens und die Genehmigung der Bezirksregierung 
Münster zur 50. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Recke sowie des Sat-
zungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 70 „Gewerbegebiet westlich Mettinger Straße – 
nördlich Am Gewerbepark“ werden gemäß § 6 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 7 Abs. 4 GO NW und §§ 
2 - 4 der Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen von kommunalem Ortsrecht und § 14 
der Hauptsatzung der Gemeinde Recke in den zzt. geltenden Fassungen öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Gemäß § 7 (6) Gemeindeordnung NW (GO NW) wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NW (GO NW) beim Zustande-
kommen von Satzungen, sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und Flächennutzungsplänen 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den können, es sei denn 

 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Recke vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergeben. 
 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Recke sowie der Bebauungsplan Nr. 70 “ Gewerbegebiet westlich Mettinger Straße – nördlich 
Am Gewerbepark“ rechtsgültig. 
 
 
Recke, 11.04.2024       Gemeinde Recke 

Der Bürgermeister 
gez. Vos 

            
         Kreis Steinfurt 21/2024/144 
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145. Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Ausschusses für Land-
wirtschaft, Forsten, Ernährung und Verbraucherschutz am Montag, 
22.04.2024 

 
 
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Forsten, Ernährung und 
Verbraucherschutz, 5. Sitzung in der XVII. Wahlperiode, findet am  
 

Montag, 22.04.2024 um 17:00 Uhr 
 

auf dem Hof Kajüter, Am Bach 2 in Horstmar-Leer, statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Niederschrift: Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
Sitzung vom 28.11.2023 

  
 2. Umwelt: Information zum Fließgewässerentwicklungsprogramm 
  
 3. Informationen der Verwaltung 
  
 3.1. Forsten: Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zur Entwicklung einer 

nachhaltigen Waldstrategie für den Kreis Steinfurt 
  
 3.2. Haushalt: Information zur Haushaltsentwicklung 2024 
  
 4. Anfragen 
  

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 5. Feststellung der Niederschrift über den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung 
vom 28.11.2023 - entfällt 

  
 6. Informationen im nicht-öffentliche Teil der Sitzung 
  
 7. Anfragen im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung 
  

 
 
Steinfurt, 11.04.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
            
         Kreis Steinfurt 21/2024/145 
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146. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes; Az.: 51-14-33-18628x 

 
 
Gegen Herrn Bertram Manfred Borgmann, zuletzt wohnhaft in Am Neuen Wall 2 in 48565 Stein-
furt ist ein Dokument des Landrates des Kreises Steinfurt vom 27.03.2024 (Az.: 51-14-33-
18628x) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 12.04.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
            
         Kreis Steinfurt 21/2024/146 
 
 
 
 

147. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes; Az.: 51-14-11-18637 

 
 
Gegen Herrn Sören Hagen, zuletzt wohnhaft in Alte Heerstr. 5 in 28259 Bremen ist ein Doku-
ment des Landrates des Kreises Steinfurt vom 02.04.2024 (Az.: 51-14-11-18637) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 12.04.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
            
         Kreis Steinfurt 21/2024/147 
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